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Bekanntmachung
der Ergebnisse der Wahl des Rates und der Bürgermeisterwahl der Stadt Pulheim am 30.08.2009

 
Nachdem der Wahlausschuss die Ergebnisse festgestellt  hat,  werden gem. §§ 35 und 46b des Kommunalwahlgesetzes
(KWahlG) i.V.m. §§ 63 und 75d der Kommunalwahlordnung (KWahlO) die Ergebnisse der Wahl des Rates und der Bürgermeis-
terwahl hiermit bekanntgegeben.

Gemäß §39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl
- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie
- die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum 05.10.2009 einschließlich, Einspruch erheben,
wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gem § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG für erforderlich halten.
Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Stadt Pulheim, den 02.09.2009
der Wahlleiter
gez. Dr. Morisse
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Kandidat Mandat

Dr. Saturra, Marc Direktmandat im Wahlbezirk 01.0

Römer, Leonhard Direktmandat im Wahlbezirk 02.0

Renner, Siegbert Direktmandat im Wahlbezirk 03.0

Wrede, Claudia Direktmandat im Wahlbezirk 04.0

Buchholz, Christoph Direktmandat im Wahlbezirk 05.0

Schmitz, Maria Direktmandat im Wahlbezirk 06.0

Wesselow, Dieter Direktmandat im Wahlbezirk 07.0

Rehmann, Elisabeth Direktmandat im Wahlbezirk 08.0

Lauterbach, Gert Direktmandat im Wahlbezirk 09.0

Erven, Heike Direktmandat im Wahlbezirk 10.0

Theisen, Werner Direktmandat im Wahlbezirk 11.0

Josephs, Brigitte Direktmandat im Wahlbezirk 12.0

Wiecki, Michael Direktmandat im Wahlbezirk 13.0

Veit, Holger Direktmandat im Wahlbezirk 14.0

Dr. Kopp, Clemens Direktmandat im Wahlbezirk 15.0

Keppeler, Frank Direktmandat im Wahlbezirk 16.0

Decker, Stephan Direktmandat im Wahlbezirk 17.0

Schmidt, Thorsten Direktmandat im Wahlbezirk 18.0

Meier, Jörn Direktmandat im Wahlbezirk 19.0

Michatz, Manfred Direktmandat im Wahlbezirk 20.0

Schmitz, Hermann Direktmandat im Wahlbezirk 21.0

Ehlen, Mathilde Direktmandat im Wahlbezirk 22.0

Kempen, Hermann Direktmandat im Wahlbezirk 23.0

Stobbe, Ingrid Direktmandat im Wahlbezirk 24.0

Kandidat Mandat

Uebach, Rolf Reservelistenplatz 1

Stroschein, Marlies Reservelistenplatz 2

Bromby, Volkmar Reservelistenplatz 3

auf der Landwehr, Peter Reservelistenplatz 4

Büschges, Burkard Reservelistenplatz 5

Neukirch, Rolf Reservelistenplatz 6

A. Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Es wurde gewählt:
Keppeler, Frank, Auenweg 30, 50259 Pulheim, Jurist CDU

B. Wahl des Rates
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
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Herrmann, Juta Reservelistenplatz 7

Karkuth, Joachim Reservelistenplatz 8

Lugt, Walter Reservelistenplatz 9

Müller, Hans-Rudolf Reservelistenplatz 10

Timm, Dierk Reservelistenplatz 11

Pörner, Marita Reservelistenplatz 12

Lassen, Jürgen Reservelistenplatz 13

Brix, Elmar Reservelistenplatz 14

Kandidat Mandat

Kilias, Luzia Reservelistenplatz 1

Engel, Horst Reservelistenplatz 2

Liste-Partsch, Birgit Reservelistenplatz 3

Rabenhorst, Ragna Reservelistenplatz 4

Ehm, Hans Reservelistenplatz 5

Teckentrup, Lutz Reservelistenplatz 6

Weingarten, Karl-Heinz Reservelistenplatz 7

Kandidat Mandat

Roth, Thomas Reservelistenplatz 1

Bröhl-Groth, Ingeborg Reservelistenplatz 2

Dr. Nawrath, Axel Reservelistenplatz 3

Jungeblodt, Moritz Reservelistenplatz 4

Groth, Klaus Reservelistenplatz 5

Korte, Bianca Reservelistenplatz 6

Zaar, Uwe Reservelistenplatz 7

Kandidat Mandat

Heinrichs, Willy Reservelistenplatz 1

Bruckmann, Helmut Reservelistenplatz 2

Freie Demokratische Partei (FDP)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Bürgerverein Pulheim e.V (bvp)
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Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des Rates und der Bürgermeisterwahl 
der Stadt Bedburg am 30.08.2009  

Nachdem der Wahlausschuss die Ergebnisse festgestellt hat, werden gem. §§ 35 und 
46b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) i.V.m. §§ 63 und 75d der Kommunalwahl-
ordnung (KWahlO) die Ergebnisse der Wahl des Rates und der Bürgermeisterwahl 
hiermit bekanntgegeben.  

Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl  

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,  
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die 

an der Wahl teilgenommen haben, sowie  
- die Aufsichtsbehörde  
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum einschließ-
lich 08.10.2009, Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der 
Wahl gem. § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG für erforderlich halten. Der Ein-
spruch ist bei dem Wahlleiter, Rathaus Bedburg, Friedrich-Wilhelm-Str. 43, 50181 Bed-
burg, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.  

 
Bedburg, den 03.09.2009  Stadt Bedburg  
 Der Wahlleiter  

 

 

 Baum  
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A. Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
 
 Es wurde gewählt:  

 Koerdt, Gunnar, Albert-Schlangen-Straße 22, 50181 Bedburg,  
 Bürgermeister/Kommunaler Wahlbeamter CDU  
 
 
B. Wahl des Rates  
 

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 

Kandidat  Mandat  

Förster, Herbert  Direktmandat im Wahlbezirk 0010  

Dreikhausen, Angelika  Direktmandat im Wahlbezirk 0020  

Heuser, Nadine  Direktmandat im Wahlbezirk 0030  

Schnäpp, Hans  Direktmandat im Wahlbezirk 0040  

Dr. Kippels, Georg  Direktmandat im Wahlbezirk 0060  

Eckl, Christian  Direktmandat im Wahlbezirk 0080  

Olpen, Johann-Wilhelm  Direktmandat im Wahlbezirk 0110  

Moll, Wilhelm  Direktmandat im Wahlbezirk 0140  

Speuser, Manfred  Direktmandat im Wahlbezirk 0150  

Schmitz, Heinz-Gerd  Direktmandat im Wahlbezirk 0160  

Koehl, Dieter  Direktmandat im Wahlbezirk 0170  

Vogelsang, Martin  Reservelistenplatz 5  

Will, Emmy  Reservelistenplatz 8  

Heer, Heinrich  Reservelistenplatz 9  

Zereßen, Wolfram  Reservelistenplatz 10  

Eilert, Michael  Reservelistenplatz 11  

 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)  

Kandidat  Mandat  

Drexler, Peter Josef  Direktmandat im Wahlbezirk 0050  

Horn, Heinz-Gerd  Direktmandat im Wahlbezirk 0070  

Breuer, Helmut  Direktmandat im Wahlbezirk 0090  

Sikora-Wörster, Ilka  Direktmandat im Wahlbezirk 0100  
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Pawlowski, Klaus  Direktmandat im Wahlbezirk 0120  

Lambertz, Michael  Direktmandat im Wahlbezirk 0130  

Steinhäuser, Heike  Reservelistenplatz 1  

Coumanns, Bernd  Reservelistenplatz 3  

Henseler-Imgrund, Marga  Reservelistenplatz 4  

van den Berg, Guido  Reservelistenplatz 5  

Lützenkirchen, Nina  Reservelistenplatz 7  

 
Freie Wählergemeinschaft Bedburg e.V. (FWG)  

Kandidat  Mandat  

Köhlen, Leonhard  Direktmandat im Wahlbezirk 0180  

Giesen, Markus  Reservelistenplatz 2  

Spielmanns, Karl Heinz  Reservelistenplatz 3  

Steffens, Albert  Reservelistenplatz 4  

Merx, Stefan  Reservelistenplatz 5  

Merx, Wolfgang  Reservelistenplatz 6  

 
Freie Demokratische Partei (FDP) 

Kandidat  Mandat  

Mitter, Jürgen  Reservelistenplatz 1  

Boles, Olaf  Reservelistenplatz 2  

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)  

Kandidat  Mandat  

Zöphel, Michael  Reservelistenplatz 1  
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Wahlbekanntmachung       Anlage 27 

 
1. Am 27.09.2009 findet die  

Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 
      
statt. Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde ist in 21 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.  
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 06.09.2009 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen 
hat.  
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr in der 
Grundschule Kaster, Harffer Schloßallee 1, 50181 Bedburg zusammen. 
 
Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Biefwahlraums 

Briefwahlbezirk 6000, Stimmbezirke 010-050 Grundschule Kaster BW I 
Briefwahlbezirk 7000, Stimmbezirke 060-090 Grundschule Kaster BW II 
Briefwahlbezirk 8000, Stimmbezirke 100-130 Grundschule Kaster BW III 
Briefwahlbezirk 9000, Stimmbezirke 140-180 Grundschule Kaster BW IV 

 
3.   Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer  
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

      
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber  
             der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn- 
             zeichnung. 
 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll. 
 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.  
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. 
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4.   Die Wahlhandlung sowie die im  Anschluss  an  die  Wahlhandlung  erfolgende  Ermittlung und  
      Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit  
      das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  
 
 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis in dem der Wahl-             

schein ausgestellt ist,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder  
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen.  

 
       Wer   durch   Briefwahl   wählen   will,  muss   sich   von  der  Gemeindebehörde  einen  amtlichen  
       Stimmzettel, einen  amtlichen  Stimmzettelumschlag  sowie  einen  amtlichen  Wahlbriefumschlag    
       beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel  (im verschlossenen Stimmzettelumschlag)  
       und dem unterschriebenen Wahlschein so rechzeitig der auf dem  Wahlbriefumschlag angegeben   
       Stelle  zuleiten, dass  er  dort  spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann  
       auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben ( §14 
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes ) 

 
       Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis  einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis   
       verfälscht,  wird  mit Freiheitsstrafe bis zu  5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.   Der Versuch ist  
       strafbar ( § 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches ) 
 
 
 
Stadt Bedburg, den 04.09.2009 
 
 
Der Bürgermeister  
 
gez. 
 
Gunnar Koerdt 
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